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Anwendung der Erhaltungssatzung in der Goethestraße 71 + 73 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.643 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Liegen Bauvoranfragen oder Bauanträge für die Häuser der Goethestraße 71 

+ 73 vor? 

2. Ist für die schon erfolgten und beabsichtigen systemaren Entmietungen eine 

Genehmigung nach §2 der Satzung der Stadt Kassel zur Erhaltung baulicher 

Anlagen gestellt worden? 

3. Sind die Nutzer*innen, wie in der § 3 festgelegten Erörterungspflicht, aktiv in 

das Verfahren einbezogen worden? 

4. Sieht der Magistrat einen Verstoß gegen das Schutzziel der Satzung „in dem 

Gebiet die aus besonderen städtebaulichen Gründen erforderliche 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten“? 

5. Wie ist der Magistrat auf Grund der Medienberichterstattung, der Beratung 

im OBR Vorderer Westen oder durch Intervention der Mieter*innen tätig 

geworden? 

6. Wie hat der Magistrat die einstimmigen Beschlüsse des OBR Vorderer 

Westen vom 22.6.17 bisher behandelt? 

7. Wann wird die Karte mit der Abgrenzung des Geltungsbereichs als 

Bestandteil der Erhaltungssatzung wieder auf der Seite der Stadt Kassel im 

Bereich der gültigen Satzungen eingestellt werden? 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Andrea Herschelmann 

Vorsitzender  Schriftführerin 




